


MICHAEL BALKE 

Einheitswert oder Verkehrswert für Grundbesitz 
im Erbschaftsteuer. und Schenkungsteuerrecht? 



Schriften zum Steuerrecht 

Band 26 



Einhei tswert oder Verkehrswert 
für Grundbesitz im Erbschaftsteuer-

und Schenkungsteuerrecht? 

Theoretische und praktische Argumente 

Von 

Dr. Michael Balke 

DUNCKER & HUMBLOT I BERLIN 



CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek 

Dalke, Michael: 
Einheitswert oder Verkehrswert für Grundbesitz 
im Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerrecht?: 
Theoret. u. prakt. Argumente / von Michael Balke. -
Berlin: Duncker und Humblot, 1984. 

(Schriften zum Steuerrecht; Bd. 26) 
ISBN 3-428-05521-7 

NE:GT 

Alle Rechte vorbehalten 
© 1984 Duncker & Humblot, Berlin 41 

Gedruckt 1984 bei Buchdruckerei A. Sayffaerth - E. L. Krohn, Berlin 61 
Printed in Germany 

ISBN 3-428-05521-7 



Meiner Tochter Verena 
gewidmet 





Geleitwort 

Derzeit ist der Grundbesitz bei der Ermittlung des steuerpflichtigen 
Erwerbs im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht mit dem gesondert 
festgestellten sog. Einheitswert (oder mit 140 Ofo des Einheitswertes) an-
zusetzen. Andere Wirtschaftsgüter sind dagegen mit dem Verkehrswert 
zu erfassen. Auch für den Grundbesitz lassen sich Verkehrswerte ermit-
teln. Werden sie den Einheitswerten gegenübergestellt, so zeigt sich ein 
drastisches Gefälle: Die Einheitswerte spiegeln nur einen Teilbetrag 
der Verkehrswerte wider. Der Grundbesitz wird also im Rahmen der 
Erbschaft- und Schenkungbesteuerung deutlich günstiger behandelt als 
andere Vermögenposten. Dies ist ein Umstand, der nicht nur unter dem 
Gesichtspunkt der Steuergerechtigkeit Bedenken erweckt, sondern auch 
zu unglücklichen Verbiegungen des Erbschaft- und Schenkungsteuer-
rechts beiträgt. Denn die Rechtsprechung versucht auf verschiedenen 
Wegen, die Folgen der unterschiedlichen Bewertung abzuschwächen 
und zu entschärfen. Das führt zu einer Komplizierung dieses Rechtsge-
biets, die sich bei anderen Bewertungsgrundsätzen vermeiden ließe. So 
liegt die Forderung auf der Hand: Auch der Grundbesitz sollte bei der 
Erbschaft- und Schenkungbesteuerung nach Verkehrswerten bemessen 
werden. Bevor eine solche Forderung erhoben und in der öffentlichen 
Diskussion nachdrücklich vertreten werden kann, gilt es jedoch zu-
nächst die Einwände sorgfältig auszuloten, die sich gegen die Umstel-
lung der Bewertung des Grundbesitzes vorbringen lassen. Ihr Gewicht 
ist mit den Argumenten, die für die Umstellung sprechen, zu verglei-
chen. Dabei sind auch die praktischen Auswirkungen zu bedenken, die 
sich im Fall einer Bewertungsumstellung ergeben müssen. Dies war das 
Programm, das Herrn Dr. Balke für die Ausarbeitung seiner Disserta-
tion gesetzt wurde. Mit der vorliegenden Arbeit hat er die ihm gestellte 
Aufgabe eindrucksvoll gelöst. 

Die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit sehe ich zunächst in der sorgfäl-
tigen Herausarbeitung der Gesetzgebungsgeschichte, die erkennen läßt, 
daß der Gesetzgeber mit der Anbindung des Erbschaftsteuerrechts an die 
Grundbesitz-Einheitswerte ursprünglich sicher nicht ein so weites Aus-
einanderfallen von Einheitswerten und Verkehrswerten in Kauf nehmen 
wollte. Die Entwicklung hat also zu einem Zustand geführt, der sich 
von den mit der Einheitsbewertung für das Erbschaft- und Schenkung-
steuerrecht bezweckten Rechtsfolgen weit entfernt. Bedeutsam erscheint 



8 Geleitwort 

mir auch, daß der Verfasser mit Nachdruck den unterschiedlichen Cha-
rakter der einheitswertabhängigen Steuern betont und hervorhebt, daß 
die für die Anbindung der Sollertragsteuern an die Einheitsbewertung 
herangezogenen Argumente nicht notwendig auch für die Erbschaft-
steuer passen. Beachtung verdienen ferner die Überlegungen zur Prak-
tikabilität der Bodenbesteuerung nach Verkehrswerten. Seiner These, 
daß der Gesetzgeber zu einer Umstellung der Bewertung auf Verkehrs-
werte verpflichtet sei, wird sich so leicht kein durchschlagendes Argu-
ment entgegenstellen lassen. Bemerkenswert ist schließlich, daß sich der 
Verfasser auch um eine (notwendig unvollkommene) Schätzung des bei 
der Bewertungsumstellung zu erwartenden Steuermehraufkommens 
bemüht. Die Arbeit ist - wie es dem Charakter einer Dissertation ent-
spricht - ohne Rücksicht auf Interessenstandpunkte und Verwaltungs-
meinungen aus der unabhängigen Sichtweise eines jungen Steuerjuri-
sten geschrieben, der sich primär an den Rechtsnormen orientiert. Der 
Blick ist jedoch zugleich auch auf die Praxis gerichtet. Die Auseinander-
setzung mit den veröffentlichten Gegenstandpunkten hat sich der Ver-
fasser nicht leicht gemacht. 

Die Entschiedenheit, mit der der Verfasser den Ansatz des Ertrags-
wertes auch im Bereich der Land- und Forstwirtschaft zugunsten der 
von ihm ausnahmslos favorisierten Verkehrswertbesteuerung zurück-
drängen will, wird wegen der damit verbundenen schwerwiegenden 
Konsequenzen nicht jeden überzeugen. Auch derjenige, der dem Verfas-
ser in Einzelpunkten oder in der ganzen Linie der Erwägungen wider-
spricht, wird die Arbeit jedoch als eine bedeutsame Diskussionsgrund-
lage anerkennen müssen. Aus meiner Sicht bringt die Arbeit durch die 
Unabhängigkeit und Eindringlichkeit der Untersuchung einen deut-
lichen Fortschritt in der Erkenntnis des vom Verfasser bearbeiteten 
Themas. 

Prof. Dr. Jens Peter Meincke, Köln 
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I. Einführung: Gegenstand der Untersuchung 

1. Der Einheitswert für Grundbesitz 
im Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerrechtl 

1.1 Standortbestimmung des § 12 ErbStG 

Vermögensgegentände, die nicht in Geld bestehen, wie z. B. Grund-
stücke, müssen in Geld ausgedrückt werden, um dann von dieser Be-
steuerungsgrundlage die Steuer erheben zu können. Es könnte zwar dar-
an gedacht werden, Steuern in Form von Naturalabgaben zu erheben. 
In der heutigen Zeit sind - jedenfalls in der Bundesrepublik Deutsch-
land - Steuern jedoch Geldleistungen, was § 3 Abs. 1 AO ausdrücklich 
bestimmf. 

Die Erbschaftsteuer richtet sich nach dem Wert des steuerpflichtigen 
Erwerbs (§ 10 ErbStG). Wie die Wertansätze im einzelnen zu ermitteln 
sind, regelt § 12 ErbStG. 

Die zuletzt genannte Vorschrift mit der überschrift "Bewertung" und 
den Bezugnahmen auf das Bewertungsgesetz mag dem unvoreingenom-
menen Leser vortäuschen, daß hier erstmals der zu besteuernde Berei-
cherungsvorgang in Zahlen - sprich: in Deutsche Mark - ausgedrückt 
wird. 

Jedoch schon im Vorfeld der Besteuerung von Erwerben von Todes 
wegen z. B. werden sich die Erben und die Pflichtteilsberechtigten Ge-
danken über den Wert des Nachlasses machen, da nach § 2303 Abs.1 
Satz 2 BGB der Pflichtteil in der Hälfte des Wertes des gesetzlichen 
Erbteils besteht. Und bei der Frage, ob ein steuerpflichtiger Vorgang 
nach § 7 ErbStG (Schenkung unter Lebenden) vorliegt, ist u. a. zu prü-
fen, ob nach bürgerlich-rechtlichen Bewertungsmaßstäben eine Berei-
cherung gegeben is"P. In diesem Zusammenhang wird vom Vorrang des 

I Im folgenden wird die Schenkungsteuer nicht immer besonders erwähnt. 
2 Hand- und Spanndienste als Kommunalabgaben (= Naturaldienste) sind 

zwar in der Bundesrepublik Deutschland noch ein Begriff - vgI. dazu Urteil 
des BVerwG vom 9.11.1955 - V C 228.54, BVerwGE 2, S.313 (314); sie sind 
aber keine Steuern. 

3 VgI. Gutachten des RFH vom 21. 5. 1931 I D I/3D, RFHE 29, S.137 (155); 
Urteil des FG Rheinland-Pfalz vom 12.7.1979 - III 41/79, EFG 1979, S.559. 

2 Balke 
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§ 7 ErbStG vor dem § 10 ErbStG gesprochen4• Daraus folgt, daß zuerst 
der steuerpflichtige Vorgang (besser: steuerbare Vorgang) i. S. von § 7 
ErbStG und dann der steuerpflichtige Erwerb i. S. von § 10 ErbStG be-
wertungsrechtlich beurteilt wirds, und zwar - wie noch zu zeigen sein 
wird - nach jeweils unterschiedlichen Maßstäben6• 

Quintessenz der Standortbestimmung des § 12 ErbStG: Die in den 
meisten Fällen bereits nach anderen Vorschriften in Geld ausgedrück-
ten Vermögensgegenstände werden bei der Feststellung der Besteue-
rungsgrundlage für die Erbschaft- und Schenkungbesteuerung nochmals 
- diesmal nach speziellen steuerrechtlichen Grundsätzen - bewertet7. 

1.2 Bewertungsstichtag und Verkehrswert-/ 
Einheitswertansatz nach § 12 ErbStG 

Gemäß § 12 Abs.l ErbStG wird die erbschaftsteuerliche Bewertung 
der zum Erwerb gehörenden Gegenstände nach den Vorschriften des 
Ersten Teils des Bewertungsgesetzes durchgeführt. Der Bewertungs-
stichtag (§ 11 ErbStG) richtet sich nach dem Zeitpunkt der Entstehung 
der Steuer (§ 9 ErbStG). 

Danach wird der gemeine Wert (§ 9 BewG - auch Verkaufs- oder 
Verkehrswerfl genannt) z. B. bei Erwerben von Todes wegen zum Todes-
zeitpunkt des Erblassers (§§ 11, 9 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG) oder bei Schen-
kungen unter Lebenden zum Zeitpunkt der Ausführung der Schenkung 
(§§ 11, 9 Abs.l Nr.2 ErbStG) der Besteuerung zugrunde gelegt. Nach 
der Legaldefinition des § 9 Abs. 2 BewG wird der Verkehrswert 

4 Dazu Meincke in Meinck:e / Michel, ErbStG, § 7 Anm. 4 ff. 
5 Kipp (ErbStG, 1927, § 22 Anm.8) führte dagegen folgendes aus: "Die erste 

zu beantwortende Frage ist also stets die, inwieweit jemandem an und für 
sich eine steuerpflichtige Bereicherung zugegangen ist. Erst wenn dies bejaht 
ist, ist weiter zu fragen, wie hoch diese Bereicherung zu bewerten ist." Da, 
um die Bereicherung feststellen zu können, die Nachlaßgegenstände bewertet 
werden müssen, ist m. E. diese Aufsplittung der Vorgehensweise unmöglich. 

6 Aus den genannten Gründen ist m. E. die Bezeichnung des § 12 ErbStG 
mit "Bewertung" irreführend. Die Bezugnahme des § 12 ErbStG auf "Allge-
meine und Besondere Bewertungsvorschriften nach dem Bewertungsgesetz" 
verstärkt noch diese Irritation, denn das Bewertungsgesetz ist ein Steuer-
Bewertungsgesetz und nicht ein für alle Rechtsgebiete gültiges Normenpaket. 
Dem Gesetzgeber ist jedoch zugute zu halten, daß das Bewertungsgesetz wohl 
das einzige Gesetzgebungswerk in der Bundesrepublik Deutschland ist, das 
sich so umfassend mit Regelungen der Bewertung befaßt. So enthält selbst 
der Allgemeine Teil des BGB keinen eigenen Abschnitt über Bewertung. 

7 Wenn man an einer besonderen steuerlichen Bewertung festhalten will, 
dann sollte die überschrift zu § 12 ErbStG besser lauten: "Ermittlung der 
maßgebenden Steuerwerte" oder einfach "Maßgebende Steuerwerte" . 

8 Pausch (DVR 1977, S. 68 - 1. Teil - und S. 130 - 2. Teil) plädiert zu 
Recht für die gesetzliche Ersetzung der antiquierten Bezeichnung "gemeiner 
Wert" durch den Begriff "Verkehrswert". 
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durch den Preis bestimmt, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach der 
Beschaffenheit des Wirtschaftsguts bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. 
Dabei werden Umstände, die den Preis beeinflussen, nicht aber ungewönliche 
oder persönliche Verhältnisse berücksichtigt. 

Abweichend von dem beschriebenen Grundsatz ist nach § 12 Abs. 2 
ErbStG im Inland belegener Grundbesitz9 für erbschaftsteuerliche 
Zwecke mit dem Einheitswert anzusetzen, der nach dem Zweiten Teil 
des Bewertungsgesetzes (Besondere Bewertungsvorschriften) auf den 
Zeitpunkt festgestellt ist, der der Entstehung der Steuer vorangegangen 
ist oder mit ihr zusammenfällt10• 

Die Idee, die der Grundbesitz-Einheitsbewertung zugrunde liegt, ist, 
in möglichst kurzen Zeitabständen Werte für den Grund und Boden mit 
den eventuell aufstehenden Gebäuden in einem sog. Hauptfeststellungs-
verfahren zu ermitteln. Das Entstehen neuer Grundbesitz-Einheiten und 
das Verändern der Substanz werden durch sog. Nachfeststellungen und 
Wertfortschreibungen auch schon vor dem nächsten Hauptfeststellungs-
zeitpunkt erfaßt. Die so festgestellten Werte gelten - soweit möglich-
für sämtliche Steuerarten, die an Grundbesitzwerte anknüpfen. Zu den 
sog. einheitswertabhängigen Steuern gehören heute die Vermögensteuer, 
die Grundsteuer, die Gewerbekapitalsteuer, in Sonderfällen die Grund-
erwerbsteuer, die Einkommensteuer mit der Besteuerung der selbstge-
nutzten Wohnung im eigenen Haus und der Durchschnittsbesteuerung 
bestimmter Land- und Forstwirte und - last not least - die Erbschaft-
und Schenkungsteuer. Der Grundbesitz-Einheitswert ist also ein in ei-
nem bestimmten Verfahren für mehrere Steuerarten einheitlich fest-
gestellter Wert (§§ 180 Abs. 1 Nr. 1 AO, 19 ff. BewG). 

Die Heranziehung des Grundbesitz-Einheitswerts bringt nun für die 
Erbschaftsteuer zwei Besonderheiten: 

a) Einmal wird damit ein Wert berücksichtigt, der nicht uneinge-
schränkt aus dem Verkehrswert entwickelt ist. In der Regel (vgl. § 76 
Abs.1 BewG) werden nämlich die Werte der Mietwohngrundstücke, Ge-
schäftsgrundstücke, gemischtgenutzten Grundstücke, Einfamilienhäuser 
und Zweifamilienhäuser im Ertragswertverfahren (§§ 78 ff. BewG) er-
mittelt. Für das land- und forstwirtschaftliche Vermögen wird eben-
falls vom Ertragswert (§ 36 BewG) ausgegangen. Nur für unbebaute 
(§ 72 f. BewG)11 und für diejenigen bebauten Grundstücke, die gemäß 

9 Zum Grundbesitz gehören gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 1 BewG Betriebe der 
Land- und Forstwirtschaft, Privat- und Betriebsgrundstücke. 

10 Die Einheitswerte der Privat- und Betriebsgrundstücke werden u. a. für 
Erbschaftsteuerzwecke mit einem Zuschlag von 40 Ofo versehen (§ 121 a BewG/ 
Art. 2 ErbStRG). Im Ausland belegener Grundbesitz wird dem Grundsatz ent-
sprechend mit dem Verkehrswert angesetzt (§§ 12 Abs.6 ErbStG in Verbin-
dung mit 31 BewG). 
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